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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert 
sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). 
 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalender-
jahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung 
bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. 
 

Investitionsrechnung 
Der wesentliche Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst 
die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). 
Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsver-
mögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsver-
mögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. 
 

Bilanz 
Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungs- 
vermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital). 
 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der 
Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) 
Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungs-
dauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu 
tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für 
Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Ab-
schreibungssätze. 
 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser 
Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde 
erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 
 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert 
werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung 
(7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen 
(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. 
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungs-
abschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezial-
finanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. 
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Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 
 
Im Sinne von § 50 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend das Rechnungsergebnis der Jahres-
rechnung 2022. 
 

Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst bei einem Aufwand von CHF 5‘960‘283.03 und einem Ertrag von CHF 5‘855‘743.24 mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 104‘539.79 ab. Die Abweichung gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 49‘072.00 beträgt CHF 55‘467.79. 
Mit Ausnahme des Bereiches „Umweltschutz und Raumplanung“ wurde in allen Bereichen der budgetierte Nettoaufwand nicht ausgeschöpft. Im 
Bereich Finanzen und Steuern wurde der budgetierte Nettoertrag um rund CHF 385‘000 unterschritten. Grund dafür war ein um mehr als die Hälfte 
respektive um rund CHF 365‘000 tiefer ausgefallener horizontaler Finanzausgleich.  Der budgetierte Steuerertrag wird voraussichtlich um rund 
CHF 140‘000.00 überschritten. Aufgrund der erwähnten flächendeckenden Einsparung blieben diese Abweichungen insgesamt jedoch ohne 
negative Auswirkungen. Die wesentlichen Abweichungen (+/- CHF 10‘000.00) pro Konto werden auf Seite 5 ff detaillierter erläutert. 
 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehraufwand von CHF 70‘781.12 auf und schliesst gegenüber dem Budget um knapp 
CHF 58‘900 besser ab. Die Erträge liegen leicht über dem Budget. Tiefere Ausgaben für Mobilien sowie für Dienstleistungshonorare bewirkten im 
Wesentlichen die Einsparungen. Die Spezialfinanzierung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 64‘057.85 und 
somit um CHF 14‘657.85 schlechter ab. Ursache dafür waren um CHF 23‘612.85 höhere Abwassergebühren des Kantons. Bei der Abfall-
beseitigung ist ein Mehraufwand von CHF 11‘473.07 zu verzeichnen. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 9‘700.00. Beim Wärmeverbund 
schlug der Austausch von Wärmezählern im Betrag von rund CHF 19‘000 zu Buche und verursachte massgeblich den Mehraufwand von CHF 
17‘477.00. Budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis. 
 

Investitionsrechnung 

Im Rechnungsjahr 2022 wurden keine Investitionen getätigt. Einzig die Umbilanzierung einer Strassenparzelle vom Finanzvermögen ins Ver-
waltungsvermögen zum Buchwert von CHF 2‘100.00 sowie die Korrektur einer offenen Kreditorenrechnung im Betrag um CHF -8‘606.30 sind 
darin enthalten. Die Nettoinvestitionen betragen CHF -6‘506.30, budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 39‘500. 
 

Bilanz 

Die flüssigen Mittel wurden im Rechnungsjahr um rund CHF 156‘000 reduziert. Gleichzeitig konnten die kurzfristigen Verpflichtungen (Kreditoren) 
ebenfalls um rund CHF 144‘000 abgebaut werden. Die Liquidität ist somit gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Dennoch konnte ein 
Darlehen von CHF 800‘000.00 amortisiert werden. Die mittel- und langfristigen Schulden betragen am Jahresende CHF 4.7 Mio. Da keine 
Investitionen getätigt wurden, sank das Verwaltungsvermögen im Umfang der verbuchten ordentlichen und ausserplanmässigen Abschreibungen 
von rund CHF 587‘000.00 auf rund CHF 6.22 Mio. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2022 neu CHF 5‘140‘183.72. 
 
Bei der Spezialfinanzierung Wasserversorgung beträgt das Eigenkapital CHF 1‘346‘836.87, dasjenige der Abwasserbeseitigung CHF 2‘151‘451.89 
und CHF 110‘400.85 beim Abfall. Bei der Spezialfinanzierung Wärmeverbund sank das Eigenkapital auf CHF 7‘941.50. 
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Erläuterungen zu Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget gemäss 
§ 164 Abs. 3 des Gemeindegesetzes erläutert (+/- CHF 10'000.00). Kredite, für welche das Budget die Rechtsgrundlage ist, jedoch dieses eine 
ungenügende Höhe aufweist, gelten gemäss § 162 Abs. 4 des Gemeindegesetzes mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen. 
 
Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 
0110.3000.00 Behörden und 

Kommissionen 
Die Entschädigungen an Behörden und Kommissionen wurden zu hoch budgetiert und liegen 
auch unter dem Aufwand des Vorjahres. 

-29'471.65 

0220.3010.00 Löhne 
Verwaltungspersonal 

Vakanzen im Bereich Einwohnerkontrolle und Rechnungswesen wurden teilweise durch 
günstigere temporäre Aushilfen überbrückt. Im Bereich Finanzen wurde die Sachbearbeitung 
mit einem 50% Pensum abgedeckt und die qualifizierteren Arbeiten an einen externen 
Dienstleister ausgelagert. 

-21'642.40 

0220.3153.00 
0220.3158.00 
0220.3158.01 

Informatik-Unterhalt 
Unterhalt immaterielle 
Anlagen 

Bei den einzelnen Konten bestehen Abweichungen von über CHF +/- 10'000.00. Insgesamt 
wurde jedoch der budgetierte Aufwand um rund CHF 8'060.95 unterschritten  

 

0220.4612.00 Entschädigungen von 
Gemeinden und 
Zweckverbänden 

Die Einzugsprovisionen für die Kirchensteuern wurden fälschlicherweise im Konto 
3500.4612.00 budgetiert und wie im Vorjahr in der allgemeinen Verwaltung (0220) verbucht. 

-12’483.05 

1500.4200.00 Feuerwehrpflicht-
Ersatzabgaben 

Der budgetierte Betrag war einerseits zu tief. Andererseits mussten seitens der Steuerver-
waltung BL Korrekturen bei der Steuerberechnung vorgenommen werden, welche zu Mehrein-
nahmen führten. 

-25'881.75 

2110.3020.00 Löhne Lehrkräfte KG Die Lehrerbesoldung erfolgt durch den Kanton. Höhere Ausgaben können durch unvorherge-
sehene Stellvertretungen entstehen. 

17'580.30 

2120.3020.00 Löhne Lehrkräfte PS Die Lehrerbesoldung erfolgt durch den Kanton. Die Löhne entsprechen ziemlich genau dem 
Vorjahrsbetrag und wurden durch die Schulleitung / Schulrat zu hoch budgetiert. 

-94'672.35 

2120.3050.00 AHV-Arbeitgeberbeiträge 
Lehrkräfte PS 

Die Lehrerbesoldung erfolgt durch den Kanton. Die Beiträge liegen sogar leicht unter dem 
Vorjahresbetrag und wurden durch die Schulleitung / Schulrat zu hoch budgetiert. 

-11'435.77 

2140.3632.00 Musikschule Beiträge an 
Gemeinden 

Die Beiträge an die Musikschule sind u.a. abhängig von den Schülerzahlen und Lektionen. Die 
Beiträge sind um rund TCHF 6 höher als im Vorjahr, jedoch knapp TCHF 15 unter dem Budget. 

-14'644.05 

2190.4260.00 Schulleitung, Rücker-
stattung Dritter 

Eine nicht budgetierte Versicherungsleistung für Krankentaggeld der Schulleitung steht noch 
aus und wurde abgegrenzt. 

-10'000.00 

3420.3143.00 Freizeit, Unterhalt übrige 
Tiefbauten 

Der budgetierte Ersatz des Spielhauses von CHF 15'500.00 beim Spielplatz Leimen wurde 
nicht ausgeführt. 

-17'255.25 

3500.4612.00 Kirchen, Entschädigung 
von Gemeinden 

Siehe Erläuterung Konto 0220.4612.00 12'500.00 

4120.3614.01 Pflegeheime, 
Entschädigung für Pflege-
finanzierung 

Die Kosten für die Pflegefinanzierung hängen einerseits von der Anzahl der Bewohner/innen 
(Sterblichkeit / Neueintritte) und andererseits von deren finanzieller Situation ab. Es handelt 
sich um gebundene Kosten, die nur aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert werden können. 

-90'871.95 

4331.3132.00 
4331.4260.00 

Kinder- und Jugendzahn-
pflege 

Die zahnärztlichen Behandlungskosten und die Höhe der Elternbeiträge liegen auf dem Vor-
jahresniveau. Beide Positionen weisen zum Budget ähnliche Abweichungen auf. 

-23'288.80 
21'967.85 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 
5320.3631.00 Ergänzungsleistungen 

AHV 
Die Finanzierung der AHV-Ergänzungsleistungen durch die Gemeinden wird vom Kanton be-
rechnet und verfügt. Es handelt sich somit um gebundenen Aufwand. Die Beiträge liegen 
gegenüber dem Vorjahr um TCHF 45 und gegenüber dem Budget um TCHF 10 tiefer. 

-10'075.00 

5350.3637.00 EL-Zusatzbeiträge Die Zusatzbeiträge sind abhängig von der Anzahl Bewohner/innen in den Alters- und Pflege-
heimen. Diese werden nur an EL-Bezüger/innen ausgerichtet und sind somit abhängig von der 
finanziellen Situation. Zudem können die Beiträge rückerstattungspflichtig sein. Die 
Budgetierung erfolgt auf Erfahrungswerten und ist schwierig. 

-13'567.25 

5720.3130.00 
5720.3130.01 
5730.3635.00 
5790.3130.02 

Sozialhilfe 
Dienstleistungen Dritter 

Die durch ein spezialisiertes Unternehmen erbrachten administrativen Dienstleistungen und 
Betreuung wurden korrekt im übrigen Sozialwesen anstatt in den einzelnen Funktionen ver-
bucht. Die höheren Kosten wurden insbesondere durch den höheren Aufwand im Asylwesen 
(z.B. ukrainische Flüchtlinge) verursacht. Die Kosten sind jedoch durch die Kantons- / Bundes-
beiträge gedeckt (5730.4611.00) 

-16'700.00 
-50'400.00 
18’221.00 

 

5730.3637.00 
5730.4611.00 

Asylwesen Bedingt durch höhere Zuweisungen von Asylanten und die Aufnahme von ukrainischen 
Flüchtlingen stiegen die Kosten massiv. Diese wurden jedoch durch entsprechende pauschale 
Kantons- / Bundesbeiträge gedeckt. 

129'031.41 
-102'835.40 

5720.3637.00 Sozialhilfe Beiträge Die Budgetierung der Sozialhilfebeiträge ist sehr schwierig. Der von verschiedenen Amtsstellen 
angekündigte Anstieg von Sozialhilfefällen aufgrund der Corona-Pandemie hat sich nicht 
bestätigt. Die Kosten sanken sogar gegenüber dem Vorjahr um TCHF 24. 

-49'542.80 

6150.3010.02 Werkhof Löhne Veränderungen in der Personalstruktur und eine überhöhte Budgetierung führten zur Ab-
weichung. 

-22'723.60 

6150.3130.00 Dienstleistungen Dritter Verschiedene Bohranalysen (Klingelloch, Leimenweg, Steimertenmatt, Hagenweg) von rund 
TCHF 19 führten zur Budgetüberschreitung. 

13'839.40 

6150.4511.00 Entnahme Fonds / RST 
Deckbeläge 

In den Passiven wurde das Konto Zweckbindung Aufgrabungsgebühren geführt. Da es sich 
nicht um eine Zweckbindung von privaten Mitteln handelt und es sich auch nicht um einen 
Fonds handelt, wurde dieser zu Gunsten der Transparenz erfolgswirksam aufgelöst. Für einen 
Fonds ist gemäss § 22 Abs. 3 GRV ein entsprechendes Reglement erforderlich. 

-24'613.90 

6150.4910.01 Interne Verrechnung DL 
Aussendienst 

Die internen Verrechnungen von Dienstleistungen des Aussendienstes für andere Funktionen 
erfolgen aufgrund der Zeiterfassung. 

11'910.00 

7101.3111.00 
7101.3151.00 

Apparate, Maschinen, 
Fahrzeuge, Werkzeuge 

Einzelne Aufwendungen wurden nicht gemäss Budget auf die beiden Konten verbucht, was zu 
Budgetabweichungen führte. Zudem wurden beispielsweise weniger neue Wasserzähler 
beschafft. 

-29’518.01 
14'776.80 

7101.3130.00 Dienstleistungen Dritter Der Austausch von Wasserzählern wurde mit CHF 8'500 irrtümlich auf diesem Konto 
budgetiert. 

-17'141.60 

7101.3132.00 Honorare Für ein neues Vertragswerk der Wasserversorgung wurden Ingenieurhonorar von TCHF 25 
budgetiert, jedoch nicht in diesem Umfang beansprucht. 

-22'522.15 

7101.4510.00 Entnahmen aus Spezial-
finanzierung 

Aufgrund von verschiedenen Einsparungen fiel der budgetierte Mehraufwand von TCHF 130 
der Spezialfinanzierung Wasserversorgung tiefer aus. 

-58'890.88 

7201.3611.00 Entschädigungen an 
Kanton 
Abwassergebühren 

Die Abwassergebühren des Kantons BL waren erheblich höher. Die Gebühren umfassen 
jeweils die Abrechnung des Vorjahres und einen darauf basierenden prozentualen Akonto-
beitrag für das laufende Jahr. 
 

23'612.85 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 
7201.4210.00 Gebühren für Amts-

handlungen 
Aufgrund der regen Bautätigkeit und der Nachfakturierung von Kanalisationsanschluss-
bewilligungsgebühren des Jahres 2021 wurde der budgetierte Betrag überschritten. 

-12'019.50 

7201.4510.00 Entnahmen aus Spezial-
finanzierung 

Bedingt durch die höheren kantonalen Gebühren konnte der budgetierte Mehraufwand von 
TCHF 49.4 der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung nicht eingehalten werden. 

14'657.85 

7710.3143.00 Unterhalt übrige Tief-
bauten 

Die Schattierung der Sitzgelegenheit beim Friedhof war nicht budgetiert und wurde in 
gemeinderätlicher Finanzkompetenz beschlossen und ausgeführt. 

16'084.50 

7900.3321.00 Ausserplanmässige 
Abschreibungen 

Aufgrund des Referendums erwuchs die Revision der Zonenplanung nicht in Rechtskraft. Die 
Investition weist keinen mehrjährigen Nutzen auf und ist gemäss Finanzhandbuch und Antrag 
der GRPK ausserplanmässig abzuschreiben. 

164'764.35 

8730.3637.00 Beiträge an private 
Haushalte Energiefons-
Förderbeiträge 

Die grosse Anzahl von Beitragsgesuchen von Privaten führte zur Überschreitung des Budgets. 
Die Beiträge werden dem Energiefonds entnommen und sind somit limitiert. Im Rechnungsjahr 
2022 wurde dieser bis auf einen geringen Restbetrag vollumfänglich ausgeschüttet. 

19'732.50 

8730.4511.00 Entnahmen aus Fonds 
des Energiefonds 

-19’732.50 

8731.3151.00 Unterhalt Apparate, 
Maschinen, Fahrzeuge, 
Werkzeuge 

Der erforderliche, jedoch nicht budgetierte Ersatz von Wärmezählern im Betrag von rund TCHF 
19 verursachte die Mehrkosten und gleichzeitig den Aufwandüberschuss von CHF 17’477, 
welcher dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung belastet wurde. 

15'461.35 

8731.4510.00 Entnahmen aus Spezial-
finanzierung 

17'477.00 

9100.3182.00 Wertberichtigung Steuern 
aktuelles Jahr NP 

Anstatt einer Erhöhung der Wertberichtung auf den Steuerausständen konnte diese reduziert 
werden. 

-19'100.00 

9100.4000.00 Einkommenssteuern NP Die provisorischen Einkommenssteuern 2022 lagen über dem budgetierten Betrag. -71’328.00 

9100.4000.01 Sondersteuern NP Es wurden keine Sondersteuern (z.B. Steuern auf Kapitalabfindungen etc.) budgetiert. -46'616.05 

9100.4001.00 Vermögenssteuern NP Die provisorischen Vermögenssteuern 2022 lagen unter dem budgetierten Wert. Zudem wurde 
aufgrund von Analysen und Prognosen eine passive Steuerabgrenzung von TCHF 56 ver-
bucht. 

50'048.15 

9100.4002.00 Quellensteuern NP Seit der Corona-Pandemie hat die Anzahl der ausländischen Angestellten und somit der 
Quellensteuern noch nicht das Niveau der Vorjahre erreicht. 

11'358.95 

9101.3183.00 Tatsächliche Forderungs-
verluste Steuerguthaben 
NP 

Die effektiven Abschreibungen von Steuerforderungen basieren auf den Abrechnungen der 
kantonalen Steuerverwaltung BL, welche die Fakturierung und das Inkasso für die Gemeinde 
Lupsingen erledigt. Die Abschreibungen entsprechend dem Vorjahr und wurden zu tief 
budgetiert. 

10'419.75 

9101.4000.00 Steuern Vorjahre, Ein-
kommen 

Die Steuererträge aus Vorjahren stammen von einzelnen Steuerpflichtigen und haben eher 
einmaligen Charakter. 

-152’957.05 

9101.4001.00 Steuern Vorjahre, Ver-
mögen 

Die definitiven Vermögenssteuern aus den Vorjahren fielen wesentlich tiefer aus. Im Vorjahr 
war dieser «Trend» nicht erkennbar und es wurde keine Abgrenzung vorgenommen. 

62'834.40 

9102.4403.00 Verzugszinsen Steuern Die Verzugszinsen wurden mit TCH 45 zu hoch budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr nahmen 
die Verzugszinsen jedoch bereits wieder um rund TCHF 12 zu. 

16’149.65 
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Legende: Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv auf das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen 

beeinflussen das Ergebnis negativ (höherer Aufwand / tieferer Ertrag). 

Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

9300.4621.00 Sonderlastenabgeltung Im Budget wurde eine Abgeltung für das Kriterium Bildung «Schülerzahlen» von CHF 37'815 
erfasst. Dafür wurden jedoch die Kriterien nicht mehr erfüllt und eine Abgeltung entfällt. 

37'742.00 

9300.4622.00 Horizontaler Finanzaus-
gleich 

Aufgrund der höheren Steuerträge im Rechnungsjahr 2021 fiel der horizontale Finanzausgleich 
massiv tiefer aus. Budgetiert wurde aufgrund der Vorjahreswerte. 

365'222.00 

9300.4631.00 Beiträge vom Kanton 
Entschädigung HarmoS 

Die Entschädigungen wurden auf ein Konto (9300.4631.00) gebucht.  -26'980.00 

9300.4631.01 Beiträge vom Kanton 
Vergütung EL-Entlastung 

37’900.00 

9610.3401.00 Zinsen kurzfristige Ver-
pflichtungen 

Das Konto 9610.3401 ist gemäss HRM2 lediglich für Zinsen von kurzfristigen Verpflichtungen 
zu verwenden. Die Zinsen für mittel- und langfristige Darlehen sind auf das Konto 9610.3406 
zu verbuchen. Insgesamt wurden jedoch weniger Aufwand für Zinsen generiert. 

-29'311.04 

9610.3406.00 Verzinsung langfristige 
Finanzverbindlichkeiten 

23'655.30 

9630.3441.00 Wertberichtigung Sach-
anlagen Finanzvermögen 

Für das im Finanzvermögen befindliche Modulgebäude konnten bisher keine Käufer gefunden 
werden. Da die Werthaltigkeit ist nicht gegeben ist, wurde eine Wertberichtung vorgenommen. 

132’144.75 

9630.4430.00 Pachten, Mietzinsen 
Liegenschaften FV 

Die verbuchten Pacht-/Mietzinsen liegen höher als im Vorjahr, erreichen jedoch den zu hoch 
budgetierten Betrag nicht. 

10'077.80 

9950.3010.00 Löhne des Verwaltungs- 
und Betriebspersonals 

Die Rückstellung für Mehrleistungen und Ferienguthaben des Personals wird per Ende 2022 
auf CHF 52'100.00 reduziert.  

-14'300.00 
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Gemeinde Lupsingen Finanzkennzahlen Jahresrechnung 2022 

Kennzahl 
Rechnung 2022 Rechnung 2021 Ø 5 Jahre 

Kantonale Richtwerte 
Wert Bewertung Wert Wert 

Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Wasser 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 

 N/V 

 N/V 

 N/V 

 N/V 

 

 

 

4870% 

728% 

N/V 

N/V 

 

N/V 

N/V 

N/V 

N/V 

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann 
stark schwanken. Mittelfristig sollte der 
Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, 
wobei auch der Stand der aktuellen 
Verschuldung und die Konjunkturlage (bei 
Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine 
Rolle spielen. 

Zinsbelastungsanteil -0.1% Gut 0.3% -0.1% 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 9%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 10.3% 
Tragbare 
Belastung 

7.1% 7.2% 
< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil 5.0% Schlecht 29% 9% 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 0.0% 
Schwache 
Investitions-
tätigkeit 

6% 12% 

< 10%: Schwache Investitionst. 
10% - 20%: Mittlere Investitionst. 
20% - 30%: Starke Investitionst. 
> 30%: Sehr starke Investitionst. 

Nettoverschuldungsquotient -74.0% Gut -61% -49% 
< 100%: Gut 
100% - 150%: Genügend 
> 150%: Schlecht 

Nettoschuld in CHF / Einwohner -1’739 
Netto-
vermögen 

-1’590 -1’197 

< CHF 0: Nettovermögen 
CHF 0 - 600: Geringe Verschuldung 
CHF 601 - 1'500: Mittlere Verschuldung 
CHF 1'501 - 3'000: Hohe Verschuldung 
> CHF 3'000: Sehr hohe Verschuldung 

Bruttoverschuldungsanteil 107.0% Mittel 104% 116% 

< 50%: Sehr gut 
50% - 100%: Gut 
100% - 150%: Mittel 
150% - 200%: Schlecht 
> 200%: Kritisch 

Legende: N/V = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 

Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen 

Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 9
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Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten 2022

Konto Bezeichnung Beginn Fälligkeit Zinssatz Zinskosten Buchwert Veränderung Buchwert
2022 01.01.2022 31.12.2022

2064 Darlehen 5’500’000.00            -800’000.00             4’700’000.00            

20640.01 Bürgergemeinde Lupsingen 0.00% -                       200’000.00               0 200’000.00               

20640.04 Postfinance (PF.002858) 01.10.2013 02.10.2023 1.85% 14’800.00            800’000.00               0 800’000.00               

20640.07 SUVA (40002553) 25.07.2017 25.07.2025 0.43% 6’020.00              1’400’000.00            0 1’400’000.00            

20640.08 Postfinance (PF.005398) 04.01.2018 04.01.2024 0.30% -                       1’500’000.00            0 1’500’000.00            

20640.10 Postfinance (PF.005937) 11.06.2019 10.06.2022 0.15% 1’200.00              800’000.00               -800’000.00 -                           

20640.13 Postfinance (PF.006468) 03.09.2020 04.09.2028 0.27% 2’160.00              800’000.00               0 800’000.00               
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Auflistung der Rückstellungen per 31.12.2022

Konto Bezeichnung / Zweck Buchwert Veränderung Buchwert Begründung
01.01.2022 31.12.2022

205 Kurzfristige Rückstellungen

20500.00 RST Mehrleistungen Personal 66’400.00                -6’300.00                 60’100.00                Teilweise Auflösung aufgrund Abbau von Mehrstunden und 
Feriensaldi per 31.12.2022 des Verwaltungs- und 
Betriebspersonals;
erstmalige Bildung einer Rückstellung für das Lehrpersonal 
von CHF 8'000.00

20510.00 RST Ansprüche des Personal  -   10’000.00                10’000.00                Ansprüche personalrechtliche Streitfälle

20560.02 Rückstellung Vorsorgeverpflichtungen 34’000.00                34’000.00                Rückstellung ist für Umlagebeiträge für Pensionierungen, 
welche die Gemeinde finanzieren muss.
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Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben 2022

Bezeichnung Begründung Forderungsbetrag in CHF

Eventualverpflichtung Basellandschaftliche Pensionskasse (Angestellte der Gemeinde / Lehrpersonal)

Bei der BLPK besteht per 31.12.2022 keine Unterdeckung und somit keine Sanierungsbedarf.

Kostengutsprache gemäss APG

Garantieverpflichtungen Alters- und Pflegeheim gemäss § 42 des Gesetzes über die Betreuung
und Pflege im Alter

Eventualguthaben Basellandschaftliche Pensionskasse (Angestellte der Gemeinde / Lehrpersonal)

216’438.00                              Für die Jahre 2015 und 2018 haben die Gemeinden für ihre Primarlehrer und Kindergärtnerinnen 
Beiträge zur Beseitigung der Unterdeckung an die BLPK einbezahlt. Die Unterdeckung ist 
unterdessen anderweitig wieder behoben. Die einbezahlen Beiträge wurden weder an den Kanton 
noch an die Gemeinden zurückerstattet. Sie werden bei einer allfälligen zukünftigen Unterdeckung 
angerechnet. 

87



Konto Bezeichnung Verwendungszweck Art der
Verwendung Zinssatz Stand per

1.1.2022 Zunahme Abnahme Stand per
31.12.2022

2911 Privatrechtliche Zweckbindungen 98’454.01CHF      4’544.82CHF     24’821.80CHF    78’177.03CHF      

29110 Privatrechtliche Zweckbindungen 98’454.01CHF      4’544.82CHF     24’821.80CHF    78’177.03CHF      

29110.06 Deckbelag Höhenweg Erstellung Deckbelag kapitalverzehrend unverzinst 21’330.00CHF      -CHF              -CHF               21’330.00CHF      

29110.10 Schule Präventionspool Präventive Massnahmen kapitalverzehrend unverzinst 4’119.12CHF        3’100.00CHF     7’219.12CHF        

29110.11 Zweckbindung Grabfonds Grabunterhalt kapitalverzehrend unverzinst 20’113.98CHF      2.01CHF            207.90CHF         19’908.09CHF      

29110.12 Zweckbindung IG Lupsingen Verwaltung des Kapitals kapitalverzehrend unverzinst 7’056.30CHF        1’440.69CHF     -CHF               8’496.99CHF        

29110.13 Zweckbindung Theaterverein Verwaltung des Kapitals kapitalverzehrend unverzinst 21’220.71CHF      2.12CHF            -CHF               21’222.83CHF      

29110.20 Strasseninstandstellung Aufgrabungen Instandstellung Deckbelag kapitalverzehrend unverzinst 24’613.90CHF      -CHF              24’613.90CHF    -CHF                

Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen

Einwohnergemeinde Lupsingen AUFLISTUNG DER PRIVATRECHTLICHEN ZWECKBINDUNGEN
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Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Kapital Stimmen

Total 11’500.00CHF   9’500.00CHF   

Gitterli Sport- und Freizeitpark AG Freizeitbad 225’000.00CHF       4.4% Eine Stimme 1.14540.00 10’000.00CHF   8’000.00CHF    mit Kapital-
einlage

Marie-Rose Beutling

Wohnbaugenosschenschaft 
Obermatt

Genossen-
schaft

Wohnungsbau 1.14540.00 1’000.00CHF     1’000.00CHF    im Verhältnis 
der Beteiligung

keine

Luposol Genossen-
schaft

Betrieb Photovoltaik-
Anlage

1.14540.00 500.00CHF        500.00CHF      im Verhältnis 
der Beteiligung

keine

Stiftung Regionales Alters- und 
Pflegeheim Frenkenbündten

Stiftung Alters- und Pflegeheim 2’165’000.00CHF    - - - keine Haftung Marcel Staudt

Haftungs-
umfang

Vertreter der
Gemeinde

Einwohnergemeinde Lupsingen AUFLISTUNG DER GEMINDEBETEILIGUNGEN

Name Rechts- 
form Zweck/Tätigkeit Kapital

Anteil der Gemeinde
Bilanzkonto Anschaffungs- 

wert des Anteils

Buchungswert 
des Anteils per 

31.12.
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Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit

Einwohnergemeinde Lupsingen

Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Mitwirkende Gemeinden Zahlungen
im Jahr 2022

Haftungsumfang Vertreter der
Gemeinde 2022

Vorsorgekommission gemein- 
sames Vorsorgewerk "Gemeinden 
beider Frenkentäler plus"

Gemeinsame 
Organisation

Interessenwahrung der 
Versicherten gegenüber 
der BLPK

Hölstein, Lupsingen, Niederdorf, Oberdorf, 
Ramlinsburg,Seltisberg, Titterten,Waldenburg, Ziefen

-CHF                 Zahlungspflicht für 
Präsidiums-
entschädigung

Marcel Staudt

Region Liestal Frenkentäler plus 
(RLF+)

Verein Föderung der regionalen 
Zusammenarbeit

Arisdorf, Bubendorf, Hölstein, Liestal, Lupsingen, 
Niederdorf, Ramlinsburg, Reigoldswil, Seltisberg, 
Titterten,  Ziefen

3’000.00CHF         keine Zahlungspflicht Marcel Staudt

KESB Kreis Liestal Gemeinsame
Amtsstelle

Kindes- und Erwach- 
senenschutzbehörde

Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, 
Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, 
Ramlinsburg, Seltisberg

17’072.00CHF       Zahlungspflicht gemäss 
Vertrag

Marie-Rose Beutling

Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr 
Liestal (SRFWL)

Zweckverband Feuerwehr Arisdorf, Büren, Hersberg, Liestal, Lupsingen, Seltisberg 101’247.70CHF     Zahlungspflicht
gemäss Statuten

Sascha Schob

Zivilschutzverbund ARGUS Interkommunaler 
Vertrag

Zivilschutz Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Bubendorf, Hölstein, 
Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, 
Lupsingen, Niederdorf, Oberdorf, Ramlinsburg, 
Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Waldenburg, Ziefen

21’331.45CHF       Zahlungspflicht gemäss 
Vertrag

Sascha Schob

Regionale Bauverwaltung Vertrag Baugesuchswesen Bubendorf 3’380.60CHF         Zahlungspflicht gemäss 
Vertrag

Peter Bürki

Regionaler Führungsstab ARGUS Interkommunaler 
Vertrag

Zivilschutz Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Bubendorf, Hölstein, 
Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, 
Lupsingen, Niederdorf, Oberdorf, Ramlinsburg, 
Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Waldenburg, Ziefen

3’475.65CHF         Zahlungspflicht gemäss 
Vertrag

Sascha Schob

Regionale Musikschule Liestal Zweckverband Musikschule Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg,  Lausen, 
Liestal, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg

152’355.95CHF     Zahlungspflicht
gemäss Statuten

Marie-Rose Beutling

Spitex Regio Liestal Verein Hilfe und Pflege
zu Hause

Arboldswil, Bretzwil, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, 
Lauwil, Liestal, Lupsingen, Reigoldswi, Seltisberg, 
Titterten, Ziefen

98’373.55CHF       Zahlungspflicht gemäss 
Leistungsvereinbarung

Marcel Staudt

Stiftung Jugendsozialwerk Leistungsverein-
barung

Streetwwork, Auf-
suchende Jugendarbeit 
Liestal/Region

Bubendorf, Füllinsdorf, Lausen, Liestal, Lupsingen, 
Reigoldswil, Seltisberg und Ziefen

3’522.70CHF         Zahlungspflicht gemäss
Leistungsauftrag

Marie-Rose Beutling

Regionale Sozialhilfebehörde 
Hinteres Frenkental

Gemeinsame
Behörde und 
Organisation

Sozialhilfe & Asylwesen Lauwil, Lupsingen, Reigoldswil, Titterten, Ziefen 2’786.00CHF         Zahlungspflicht für
Verwaltungs- und 
Materialkostenkosten

Marie-Rose Beutling

Gemeinde Reigoldswil Verbund Mütter-/Väterberatung 7’599.00CHF         Zahlungspflicht gemäss 
Vertrag

Marcel Staudt

Pumpwerk Unterbergen Interkommunaler 
Vertrag

Wasserversorgung Bubendorf, Seltisberg, Lupsingen 46’924.05CHF       Zahlungspflicht gemäss 
Vertrag

Sascha Schob

AUFLISTUNG DER INTERKOMMUNALEN ZUSAMMENARBEIT
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